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Gerd Blaumeiser • Koblenz 

Unfälle und Unfall Prävention im Lebensraum 
Schule 

Das Thema 

Der 'Lebensraum Schule' ist kein 'abstraktes Konstrukt', sondern beinhaltet alle alltäglichen Geschehnisse vom Schulweg bis 
zur Rückkehr nach Hause. Die Risiken auf  den Schulwegen, in den Schulgebäuden und auf  den Pausenhöfen,  bei besonderen 
schulischen Veranstaltungen und vor allem im Schulsport, sind breit gefächert.  Es gelten die allgemeinen Grundsätze der Ersten 
Hilfemaßnahmen.  Darüber hinaus fördern  Kenntnisse über die Unterrichts- und schulspezifischen  Risiken auf  Seiten der Lehr-
personen die praktische Umsetzung einer effektiven  Unfallprävention. 

Wenn man von 'Schule' im Allgemeinen spricht, so geht es um 
einen perspektivenreichen Begriff.  Für Schülerinnen und 
Schüler bezieht sich 'Schule' vor allem auf  ihre mehr oder 
weniger geliebte 'Schulzeit'. Für Lehrpersonen ist es der Ort 
ihrer Berufsausübung  und möglichst auch ihrer Berufung.  Für 
Politiker ist 'Schule' vor allem ein Thema vor Wahlen. Für die 
Medien wird sie immer dann besonders interessant, wenn es 
um Katastrophen oder Skandale geht. Aus der Sicht der 
Medizin, einschließlich der Versicherungsmedizin, ist die Per-
spektive vergleichsweise bescheidener. Hier beginnt der 
'Lebensraum Schule' damit, dass das Kind, der Jugendliche, 
die Wohnung verlässt, um den Schulweg zu beginnen und er 
endet wieder mit der Ankunft  zu Hause. Der Schulweg und 
alles was dazwischen liegt, bietet für  den Mediziner bezüglich 
der gesetzlichen Unfallversicherung  genügend Risikopoten-
tial, um diesen „Lebensraum" ernst nehmen zu müssen. Auf 
Seiten der Eltern/Erziehungsberechtigten könnte z.B. die 
Beaufsichtigungspflicht  der Lehrer, Haftungsansprüche  der 
Kinder und Eltern gegenüber dem Staat, zu der Fehleinschät-
zung führen,  ihre Kinder seien in der Schule besonders gut 
behütet und sicher aufgehoben.  Die Wirklichkeit zeigt aber 
ein ganz anderes Bild. Die Unfallhäufigkeit  bei unbeaufsich-
tigtem Spielen und unorganisiertem Sport - also in den Zei-
ten, in denen die Kinder sich nicht in der Schule befinden  -
unterscheidet sich nicht wesentlich von dem Verletzungsri-
siko, z.B. bei organisierten Schulsportveranstaltungen 
(Pelech, Roth 1997). 

Der trügerischen Einschätzung vieler Eltern, mit der Über-
gabe ihrer Kinder an die Schule befänden  sich diese dort an 
einem Ort der Sicherheit und Geborgenheit, widerspricht so 
auch der Schülerunfallstatistik.  Der Bundesverband der deut-
schen Unfallkassen  dokumentiert für  das Jahr 1975 685.124 
Schülerunfälle,  für  1985 1.006.229. Zehn Jahre später sind es 
1995 1.474.350 und im Jahr 2000 1.603.698 schulbezogene 
Unfallereignisse.  Von den Schularten stehen die Hauptschu-
len mit 20,7% aller Schülerunfälle  an der Spitze, gefolgt  von 
den Gymnasien, den Realschulen, Grundschulen und Son-
derschulen. Etwa 50% aller Schulunfälle  sind Schulsportun-
fälle.  Die mit Abstand häufigsten  Schulwegeunfälle  (Straßen-
verkehrsunfälle)  sind Fahrradunfälle.  Im Jahr 2000 waren es 
31.000 - mit steigender Tendenz. Dass Fahrrad fahrende  Kin-
der einem besonders großen Unfallrisiko  unterliegen, deutet 
bereits auf  die wesentlichen Mechanismen von charakteristi-
schen Unfallverursachungen  im Lebensraum Schule hin: Kin-
der interpretieren ihr Fahrrad als Spielzeug und Jugendliche 
als Sportgerät. Dass es sich um ein Verkehrsmittel handelt, 
entzieht sich zumeist der noch unreifen  kognitiven Verständ-
nisebene der Heranwachsenden. Leider fehlt  es aber häufig 
auch an einer notwendigen Umsicht der Eltern, sich z. B. um 
die Sicherheit des Verkehrsmittels Fahrrad oder um eine ange-
messene Schutzkleidung, Schulwegkenntnisse und Verkehrs-
regel-Kenntnisse Gedanken zu machen. 

Allgemeingültige Feststellungen, bezogen auf den 
Lebensraum Schule 

1. Die Schule ist keine Versammlung homogener, in ihrem 
Verhalten gleich gerichteter und somit leicht kontrollier-
barer Individuen. Es handelt es sich im Gegenteil um ein 
Zusammentreffen  höchst mannigfaltiger  - in der körper-
lichen und geistigen Entwicklung befindlicher  - somit 
auch besonders vulnerabler und mehr oder weniger sensi-
tiver junger Menschen. 

2. In den Schulklassen, in Lehr- und Lerngruppen treffen 
Kinder vieler Altersstufen,  sozialer Schichten und mit den 
unterschiedlichsten biographischen Prägungen aufeinan-
der. 

Ursachen und Auslöser für ein Unfallgeschehen 
Zu erwähnen sind desolate bauliche Verhältnisse im und um 
das Schulgebäude herum (Reparaturstaus in Klassenräumen, 
Treppenhäusern, Sporthallen, unzureichende sanitäre Ein-
richtungen, vernachlässigte Freiflächen  und Schulhöfe). 
Sämtliche von der Gesetzlichen Unfallversicherung  1997 
untersuchten Pausenhöfe  zeigten mehr oder weniger gefähr-
liche Mängel. Von 181 gemeldeten Pausenunfällen  der Schul-
jahre 1994 und 1995 ereigneten sich 48,1% auf  dem Pausen-
hof,  17,1% auf  den Fluren, 13,3% auf  den Treppen, 12,2% in 
Unterrichtsräumen, 9,3% fielen  auf  sonstige Aufenthaltsbe-
reiche. 

Verschmutzte Toiletten und Waschräume sind Bereiche mit 
hoher Krankheitserreger-Dichte und somit nicht nur unhygie-
nisch, sondern auch infektionsgefährdend.  Auch der Aspekt, 
dass Mädchen sowie Jungen nicht selten keine verwendungs-
fähigen  Toilettenanlagen mehr vorfinden  und somit den Toi-
lettengang mit dem Ergebnis verschieben, beim ständigen 
'Einhalten' an Aufmerksamkeit  und Konzentrationsfähigkeit 
zu verlieren, ist bedenkenswert. 

Einer Erhebung der Gesetzlichen Unfallversicherung  von 
1997 zufolge  verspürte mehr als die Hälfte  der aufsichtsfüh-
renden Lehrerinnen und Lehrer Unbehagen bei ihrer Tätig-
keit. Auch die viel diskutierte Zunahme von Gewalt unter 
Jugendlichen nährt dieses Unbehagen. Seit 1984 soll sich die 
Zahl der Jugendlichen, die von der Polizei einer Gewalttat 
bezichtigt wurden, in den alten Bundesländern verdreifacht 
haben. Bei den Kindern unter vierzehn Jahren stieg die Zahl 
der Gewaltverdächtigen um 170%. Seit 1995 soll der Anteil 
der Gewalttäter in der Altersgruppe der Strafunmündigen 
(Lebensalter unter vierzehn Jahren) höher als die der erwach-
senen Gewalttäter (älter als dreißig Jahre) sein. Noch drama-
tischer sehen die Zahlen in den neuen Bundesländern aus. 
Seit 1996 gibt es in den Bundesländern Sachsen, Mecklen-
burg-Vorpommern und Brandenburg bis heute siebenmal 
mehr tatverdächtige Kinder. (Gerster 2002). Die Gesetzliche 
Unfallversicherung  analysierte 1997 die Formen der Gewalt 
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an Schulen sowie die zunehmende Brutalisierung in der fol-
genden Hierarchie: Verbalattacken - psychisches unter Druck 
setzen - Angst machen, bedrohen - sexuelle Belästigung von 
Schülerinnen - Imitation von Gewaltszenen aus den Medien -
Erpressungen - Raufereien,  Drangsalieren - Handgreiflich-
keiten aus nichtigem Grund - Misshandlungen - Verwendung 
von Waffen  - Zerstörung unterschiedlichster Art, Vandalis-
mus. Diese Art 'Erziehungsnotstand' wirkt sich nicht nur 
unmittelbar auf  die geistige, sondern auch auf  die körperliche 
Integrität der Schülerinnen und Schüler im Lebensraum 
Schule aus. Der Psychologe Ehlhardt  stellte (2001) die Frage, 
ob unsere sozio-kulturell spezifisch  geprägte Gesellschaft  mit 
ihren kollektiven Normen und Institutionen die Ursache einer 
latenten Gesellschaftsneurose  sei und diese sogleich zu ver-
schleiern versuche, und ob das Einzelindividuum - im vorlie-
genden Fall Schülerinnen und Schüler - pathologischen Ver-
formungen  unterworfen  sei mit symptomatischen Auffällig-
keiten, die gleichzeitig auch die Symptome einer umfassen-
den Gesellschaftsneurose  darstellten. 

Mit dem stetigen Anwachsen der Schülerunfallstatistiken 
gewinnt die Notwendigkeit des Erwerbs von Kenntnissen in 
der Ersten Hilfe  und von Kenntnissen in der Unfallprävention 
an Bedeutung. Es liegt im Interesse der Lehrerinnen und Leh-
rer, sich auch hier Expertenwissen anzueignen. Mit der Wei-
tergabe solchen Wissens in kind- und altersgemäßer Art und 
Weise an die Schülerinnen und Schüler lässt sich dreierlei 
bewirken: eine Verbesserung der praktischen Umsetzung von 
Erste-Hilfe-Maßnahmen  im Schulalltag sowie die Schulung 
der Antizipation von Risiken, die Bewusstseinsbildung für  die 
gesetzliche Verpflichtung  von Erste-Hilfe-Leistungen  und die 
Erweiterung der sozialen Kompetenz auf  Seiten der Schüle-
rinnen und Schüler. 

Allgemeine Grundsätze der Ersten Hilfe 
In der Aus- und Weiterbildung von Lehrerinnen und Lehrern 
sollten nicht nur die allgemeinen  Grundsätze der Ersten Hilfe 
vermittelt werden. Auch die im Lebensraum Schule geltenden 
Besonderheiten sind zu diskutieren und zu verankern. Es ver-
steht sich von selbst, dass den Schülerinnen und Schülern nur 
ausgebildete und fachlich  kompetente Lehrpersonen entspre-
chendes Wissen vermitteln können. Ansprechpartner für  Aus-
und Weiterbildungsmaßnahmen an den Schulen sind die in 
den Bundesländern ansässigen gesetzlichen Unfallversiche-
rungen, sowie Organisationen wie Deutsches Rotes Kreuz 
und vergleichbare Institutionen - in der Schweiz das Schwei-
zerische Rotes Kreuz oder der Schweizerische Samariter-
bund. 

Zu den grundsätzlichen Inhalten der allgemeinen Ersten 
Hilfe  gilt das Training des Verhaltens am Unfallort.  Nach dem 
Überwinden einer ersten 'Schrecksekunde' kann einem Ver-
letzten nur dann wirksam geholfen  werden, wenn ruhig und 
umsichtig gehandelt wird. Auf  den 'Lebensraum Schule' bezo-
gen bedeutet dies, dass neben theoretischen Unterweisungen 
regelmäßige praktische Übungen in Notfall-Simulationen 
unerlässlich sind, um alle Beteiligten an Erfahrung  gewinnen 
zu lassen. Die bundeseinheitlichen Notrufnummern  112 und 
110 - in der Schweiz: 144 (Sanitäts-Notfälle,  112,117,118 Poli-
zei, Feuerwehr) - müssen dauerhaft  im Gedächtnis einge-
prägt sein. Auch die Telefonnummern  für  Vergiftungsnotfälle 
(in Berlin: 030/19240, in der Schweiz: 145) sollte präsent sein. 

Das Deutsche Rote Kreuz empfiehlt  als Orientierungshilfe 
am Unfallort  und zur Erleichterung der Organisation von 
Rettungsmaßnahmen die Regel der fünf  W's: 
Wo?  Wo ist der Notfall,  präzise Ortsangabe. 
Was  ? Beschreiben dessen, was geschehen ist. 
Wie  Wie viele verletzte Personen, Erwachsene und Kin-
viele? der. 

Welche?  Die Art der eingetretenen Verletzungen möglichst 
genau beschrieben. 
(Bewusstlosigkeit, Blutungen, Frakturen, Weich-
teilverletzungen, etc.) 

Warten!  Solange mit der Rettungsleitstelle im Gespräch 
bleiben, bis diese keine weiteren Rückfragen  mehr 
hat. 

Die Verhaltenskriterien beim Auffinden  einer verletzten Per-
son, das Vorgehen bei bewusstlos aufgefundenen  Kindern/ 
Personen und die Einleitung und Koordination lebensretten-
der Sofortmaßnahmen  (Reanimationsmaßnahmen) sind 
ebenso grundsätzliche Bestandteile des Ersten Hilfe-Han-
delns. Ersthelfer  müssen in einer primären Diagnostik im 
Sinn einer 'Blick-Diagnostik' z.B. Kreislaufversagen  und 
Schockprophylaxe, Kopfverletzungen,  Verletzungen der Kör-
peroberfläche,  Knochenbrüche und Gelenkluxationen sowie 
Verletzungen der inneren Organe grob erfassen  oder zumin-
dest einen Verdacht begründen können. 

Schulspezifische Verletzungen 
Im Lebensraum Schule entfällt  etwa die Hälfte  aller Unfälle 
auf  den Schulsport. Die andere Hälfte  sind Unfälle  im Schul-
gebäude, auf  dem Pausenhof  oder auf  dem Schulweg. Nicht 
zu vergessen sind Unfallrisiken  bei besonderen schulischen 
Veranstaltungen: Schullandheimaufenthalte,  Studienfahrten, 
Unterrichtsgänge, Schulwanderungen. Bei den letztgenann-
ten schulspezifischen  Veranstaltungen sind präventive Maß-
nahmen besonders bedeutsam. Lehrerinnen und Lehrer sind 
in einem besonderen Maße gefordert,  Risiken auf  diesen 
schulischen Veranstaltungen zu antizipieren, um Schädigun-
gen gering zu halten. Planungsverantwortliche sollten sich vor 
der Abreise ausreichend vergewissern, dass z. B. ein Reisebus 
den Sicherheitsbestimmungen entspricht und der Fahrer qua-
lifiziert  ist, also etwa vorgeschriebene Pausen einhält (Vorab-
Info  vom Busunternehmen einholen). Bei Aufenthalt  in 
einem Schullandheim sind dort in der Regel regionale notfall-
ärztliche Versorgungsmaßnahmen und Krankenhausadressen 
bekannt. Die Beteiligten sind auf  Risiken unterwegs hinzu-
weisen-wie Infektionen,  Lebensmittelvergiftungen  oder All-
ergien. Vor Antritt der schulorganisierten Reise ist die 
gesundheitliche Teilnahmefähigkeit  der Kinder von den 
Eltern attestieren zu lassen. Das bedeutet: Eine Schülerin/ein 
Schüler darf  sich weder in einer Inkubationsphase (Prodro-
malphase) einer Infektionskrankheit,  noch in einer Phase 
unmittelbar nach einer durchgemachten Krankheit/Opera-
tion befinden.  Die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler 
sind auf  die Mitnahmepflicht  von Impfpässen  und/oder Aller-
giepässen hinzuweisen. Bei chronischen Erkrankungen wie 
Diabetes mellitus, Asthma oder anderen muss die individu-
elle Medikation mitgeführt  werden. Es ist sinnvoll, wenn die 
begleitende Lehrkraft  einen gewissen Vorrat an allgemeiner 
Schmerzmedikation, Sonnenschutzmitteln, Desinfektions-
mitteln und Verbandspflastern  mitführt.  Bei Schulwanderun-
gen ist eine Vorabinformation  über die zu erwartende Wetter-
lage ebenso hilfreich  wie eine Information  über die zurückzu-
legenden Wegstrecken. Es versteht sich von selbst, dass die 
aufsichtsführende  Lehrperson nicht nur ein Mobiltelefon  mit 
sich führt,  sondern auch über Notfallnummern  informiert  ist. 
Zusammenfassend  gelten die folgenden  Empfehlungen,  hier 
am Beispiel der Vorbereitung eines Wandertags: 
• Mitführen  eines Mobiltelefons  und Kenntnis der wichtig-

sten Rettungstelefonnummern. 
• Teilnehmende Schülerinnen und Schüler mit Prodromaler-

scheinungen von Infektionserkrankungen  (Inkubations-
phase) und ebenso Kinder in Rekonvaleszenzphasen nach 
durchgemachten Erkrankungen/Operationen dürfen  nur 
nach einer hausärztlichen Testierung teilnehmen. 
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• Sicherstellung eines ausreichenden Impfschutzes,  u.a. 
Wundstarrkrampfimpfung,  gleichermaßen Mitführen  eines 
Allergiepasses. 

• Strecken- und witterungsangemessene Kleidung, ein-
schließlich Schuhwerk und Kopfbedeckung  (zum Schutz 
vor direkter Sonneneinstrahlung). 

• Verbot von Alkohol und Nikotin. 
• Beim Besuch von Schwimmbädern gelten besondere 

Beaufsichtigungspflichten.  Eine Kontaktaufnahme  mit 
dem Bademeister ist sinnvoll. 

• Besondere Aktivitäten (Ausflüge  mit Kanu, Ruderboot, 
Tretboot, etc.) können nicht spontan während eines Wan-
dertages entschieden werden, sondern bedürfen  einer vor-
ausgehenden sorgfältigen  Prüfung  und Abstimmung mit 
der Schulleitung. 

In den Bundesländern gelten unterschiedliche Vorschriften 
für  alle außerhalb der Schule stattfindenden  besonderen Ver-
anstaltungen. Diese regeln nicht nur die Inhalte der Veranstal-
tungen, sondern auch die Aufsichtspflichten,  ggf.  die Einbin-
dung der Eltern, Genehmigungspflichten  durch die Schullei-
tung, Benutzung von Transportmitteln wie Fahrräder oder 
Kraftfahrzeuge.  Bei Wanderungen im Hochgebirge, Watt-
wanderungen, Wintersportveranstaltungen gelten besondere 
Vorschriften. 

Nicht besonders erwähnt werden muss, dass die aufsichts-
führenden  Lehrpersonen die Grundsätze der Unfallmeldung, 
der Dokumentation und die Aspekte von Haftungen  zum 
eigenen Schutz vor Beginn einer besonderen schulischen Ver-
anstaltung verinnerlicht haben müssen. Zur Planungsvorbe-
reitung und Überwachung der Abläufe  empfiehlt  sich die 
Erstellung von veranstaltungsspezifischen  Checklisten (Blau-
meiser 2003). 

Nicht nur bei spezifischen  schulischen Veranstaltungen, 
sondern auch bei Schulsportveranstaltungen im Freien sind 
Witterungsverhältnisse zu beachten. Zu den Risiken infolge 
körperlicher Verausgabung bei direkter Sonneneinstrahlung 
zählen: Sonnenstich, bei schwülheißer Witterung auch Hitz-
schlag. Eine zu erwartende Konzentration des bodennahen 
Ozons ist über die örtlichen Informationsstellen/Medien  zu 
erfahren.  Ab einer Ozonkonzentration von mehr als 180 fig/ 
qm sollen intensive Ausdauerbelastungen im Freien unterlas-
sen werden. Ab einer Konzentration von mehr als 300 /xg/qm 
ist aus Vorsorgegründen jeglicher Schulsport im Freien zu 
unterlassen. Schulsportveranstaltungen wie Bundesjugend-
spiele - vergleichbare Veranstaltungen in der Schweiz - bedür-
fen  einer besonderen vorbereitenden Planung auch im Hin-
blick auf  Verletzungsrisiken. 

Die rasche Verfügbarkeit  einer Erste-Hilfe-Maßnahme 
muss gewährleistet sein. Präventiven Wert haben auch auf  den 
ersten Blick banal erscheinende Hinweise auf  die Verfügbar-
keit ausreichender Getränke und Schatten spendender 
Räume, insbesondere wenn es sich um Veranstaltungen in 
Sommerzeiten handelt. 

Eine Lehrplan-Aufforderung  des Bundeslandes Rhein-
land-Pfalz  lautet: „Im Sportunterricht selbst sind Vorkehrun-
gen zu treffen,  die geeignet sind, das Risiko einer Verletzung 
so gering wie möglich zu halten." (Ministerium 1998) Für den 
Bereich des Hallensports erleichtern fünf  übergeordnete 
Aspekte die Umsetzung dieser Lehrplan-Aufforderung: 
- Diszipliniertes Verhalten der Schülerinnen und Schüler 

erleichtert die Aufsichtspflicht,  z.B. das Verbot des eigen-
mächtigen und riskanten Ausprobierens von Geräten. Ein 
solches Gebot alleine genügt nicht. Die Lehrkraft  selbst soll 
den Aufforderungscharakter'  von Sportgerätschaften  ken-
nen und Vorkehrungen treffen. 

- Beachtung einer angemessenen Kleidung einschließlich 
hallentauglicher Sportschuhe. Ablegen von Schmuck, 
Uhren und Piercing (ggf.  Abkleben). 

- Differenzierung  der zu übenden (turnerischen) Aufgaben 
entsprechend dem biologischen Leistungsvermögen und 
ohne Diskriminierung von Schwächeren. 

- Vereinfachung  und Modifizierung  von Regeln, gleicherma-
ßen zur Aufrechterhaltung  der Spieldynamik und zur Ver-
minderung von Verletzungsrisiken. „Erlebnis statt Ergeb-
nis": mit Bande spielen, kein Ball im Aus, kein absicht-
liches Festhalten sondern Fairplay. Die in einem Spiel 
geforderten  technischen Fertigkeiten sind vorher ausrei-
chend zu entwickeln. 

- Beim Einsatz von Geräten ist das Risikoprofil  der Geräte 
festzustellen.  Eine Verletzungs-Antizipation entschärft  die 
letztlich nicht vollständig zu vermeidenden Verletzungsrisi-
ken. 

75 % aller Verletzungen ereignen sich am Ende einer Übungs-
stunde und/oder nach Beendigung der Lektion, wenn die 
Schüler unerlaubter Weise und unbeaufsichtigt  nochmals an 
die Geräte gehen (Heiss 1977). Einige allgemeine präventive 
Maßnahmen gelten im Schulsport gleichermaßen für  Hallen-
sport als auch für  den Sport im Freien: Aufwärmen  und Deh-
nen (mindestens zehn bis fünfzehn  Minuten), Ermüdung 
(koordinativ anspruchsvolle Übungen sind bei Beginn von 
Ermüdungszeichen sofort  zu beenden. Ermüdung mindert 
die Koordination und die räumliche Orientierung und erhöht 
das Verletzungsrisiko), Angemessene Kleidung,  Schuhwerk, 
Ablegen von Schmuck  und Piercing  (Schuhe benötigen eine 
feste  Bodenhaftung.  Schmuck und Piercings können Weich-
teilverletzungen - im Gesicht und anderswo - verursachen), 
Gerätekontrolle,  d.h. Überprüfung  der  Geräte auf  Unver-
sehrtheit,  Standsicherheit  (Unversehrtheit, Standsicherheit, 
vor Inanspruchnahme testen). 

Auf  die sportpädagogischen Aspekte vorbereitender 
Übungen, Differenzierung,  Hilfestellungen,  Sicherheitsstel-
lungen, auch unter dem Aspekt der Unfallvermeidung  wird 
hingewiesen. Bei Ballspielen dient die Regelbeachtung nicht 
nur einem gerechten Spielverlauf,  sondern auch der Verlet-
zungsprophylaxe. Sogenannte Bagatellverletzungen an 
Sprunggelenken, Kniegelenken, Hand- und Fingergelenken, 
etc. bedürfen  in der Ersten Hilfe  der Beachtung der PECH-
Regel (Pause - Eis (lokale Kälte) - Compressionsverband, 
Hochlagerung). 

In der Leichtathletik ist auf  die nicht vorhandene anaerobe 
Belastbarkeit von Kindern und Jugendlichen unterhalb der 
Pubertät zu achten. Bei Training in einem übersäuerten 
Zustand steigen nicht nur Risiken von Kreislaufversagen  und 
Kollaps. Besonders gefährdet  sind prodromal geschwächte 
Kinder (symptomarme Inkubationsphase bei Infektions-
krankheiten) sowie rekonvaleszente Kinder (z.B. nach 
Erkrankungen, Infektionen  oder Operationen). 

Besondere Ünfallrisiken  bestehen im Schwimmbad. Ver-
haltensempfehlungen  bei Erschöpfungszuständen  im Wasser 
und Rettungsmaßnahmen im Wasser erfordern  eine erfolg-
reich abgeschlossene Spezial-Unterweisung (in Deutschland 
DLRG - in der Schweiz SLRG). Gleiches gilt im Hinblick auf 
Risiken bei Trendsportarten. 

Der Erfolg  in der praktischen Umsetzung einer Allgemei-
nen Ersten Hilfe  unter Kenntnis der besonderen Risiken im 
'Lebensraum Schule' ist umso mehr gesichert, als dass dort die 
entsprechenden Lehr- und Lerninhalte fest  verankert und in 
der Praxis regelmäßig geübt werden. Nicht nur im Sportunter-
richt, sondern auch in anderen Fächern (Biologie, Ethik), las-
sen sich verwandte Themen aufgreifen  und vertiefen.  Mit dem 
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Einbezug von Unterrichtshilfen  (Gesetzliche Unfallversiche-
rung, DLRG, Deutsches Rotes Kreuz, SRK, SLRG) sind 
sowohl theoretische als auch praxisrelevante Kenntnisse zu 
erwerben. Auf  Seiten der Schülerinnen und Schüler lässt sich 
darüberhinaus das Verantwortungsbewusstsein wecken und 
fördern  - und damit eine sich in das Erwachsenenalter über-
tragende soziale Kompetenz vertiefen. 
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